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Sinnſpruch : Das Bewußtſein ſeiner Einheit war im
deutſchen Volke, wenn auch verhüllt , doch
ſtets lebendig. Bismarck .

Wichtige Kundgebungen , Verordnungen und Erlaſſe
anläßlich der Verreichlichung der Staatsbahnen .

Nr . 4042 . VBl . Nr . 5 des RVM . v. 1. 6. 20 .

An alle Beamten , Angſtellten und Arbeiter der Reichseiſenbahnen .
Die Staatseiſenbahnen der einzelnen Länder ſind auf das

Reich übergegangen .
Damit iſt das langerſtrebte Ziel , die wichtigſte Organiſation

für das deutſche Wirtſchaftsleben einheitlich zuſammenzufaſſen ,
erreicht . Die politiſche Einheit aller deutſchen Stämme , die in der
Reichsverfaſſung ihren höchſten Ausdruck erhalten hat , wird ge⸗
feſtigt und verſtärkt durch die Vereinheitlichung des Verkehrs⸗
körpers . Die Reichseiſenbahn iſt ein neuer Ausdruck der Zuſam⸗
mengehörigkeit aller Volksteile und aller Wirtſchaftsgebiete des
Reiches und der Unzerſtörbarkeit der Einheit des deutſchen
Volkes .

Die Form iſt geſchaffen . Jetzt gilt es , ſie mit lebendiger Tat und
Geſtaltungskraft auszufüllen .

Unſer Wirtſchaftsleben iſt durch den Krieg und ſeine Folgen
aufs ſchwerſte geſchädigt worden . Der Wiederaufbau wird unend⸗
lich viel mehr Kraft erfordern als die Zerſtörung . Jeder von uns
wünſcht aus tiefſtem Herzen den Wiederaufbau unſerer Wirtſchaft
und die Schaffung ausreichender Garantien für die Exiſtenz un⸗
ſeres Volkes . Einſicht , Wille und Tat ſind die wegbereitenden
Kräfte , die zu dieſem Ziele führen .

Zur Geſundung unſerer Wirtſchaft iſt unbedingt erforderlich ,
daß das Verkehrsſyſtem die außerordntlich umfangreichen Auf⸗
gaben , die ihm dabei zufallen , zu erfüllen vermag .

Ich habe die Hoffnung , daß die geſamte Eiſenbahnerſchaft , ohne
Unterſchied der Stellung und des Ranges , in ſelbſtloſer , hinge⸗
bungsvoller Arbeit mit mir gemeinſam die gewaltige Aufgabe zu
löſen verſuchen wird , die hier geſtellt iſt .

Im demokratiſchen Staate gilt es als ſelbſtverſtändliche Pflicht ,
den treuen Mitarbeitern am Volkswohl alle die Sicherheiten für
ihre und ihrer Familien Exiſtenz zu bieten , die unter Berückſich⸗
tigung der geſamten Wirtſchaftslage irgendwie gegebenwerden kön⸗
nen . Das große Defizit bei den deutſchen Eiſenbahnen und die
allgemeine Verarmung der deutſchen Wirtſchaft machen jedoch er⸗
forderlich , alles an ſich begreifliche und verſtändliche Verlangenmit einem Höchſtmaß von Verantwortlichkeits⸗ und Solidaritäts⸗
gefühl gegenüber dem Volke zu überprüfen .

Ich für meine Perſon verſpreche jede Förderung der Wünſchedes geſamten Beamten⸗ , Angeſtellten⸗ und Arbeiterkreiſes , ſoweit
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den Geſamtintereſſen des Volkes in Einklang zu bringen

ſind .



Guter Wille auf beiden Seiten , Vertrauen gegen Vertrauen ;
dann werden wir das zu ſchaffen vermögen , was das deutſche
Volk von uns erwarten darf .

Berlin , 5. Mai 1920 . Bauer , Reichsverkehrsminiſter .

An das badiſche Perſonal der Reichseiſenbahnen .

Die Zweigſtelle Baden des Reichsverkehrsminiſteriums , die nach
der im VBl . Nr . 1 erlaſſenen Bekanntmachung die ihr vom
Reichsminiſterium übertragenen Geſchäfte beſorgt , hat am 5. Mai
1920 ihre Tätigkeit aufgenommen .

Die badiſche Staatsregierung hat mich aus dieſem Anlaß beauf⸗
tragt , dem geſamten nunmehr in den Reichsdienſt übergegangenen
badiſchen Eiſenbahnperſonal den herzlichſten Dank und die vollſte
Anerkennung auszuſprechen für die der badiſchen Eiſenbahnver⸗
waltung ſtets , im Frieden und im Krieg , in treuer , ſelbſtloſer
Hingabe geleiſtete kräftige Mitarbeit . Regierung und Land wer⸗
den die badiſchen Eiſenbahner auch nach dem Übergang an das
Reich nicht vergeſſen . Es wird eine der vornehmſten Aufgaben
der Regierung ſein , ſich auch künftig dafür einzuſetzen , daß die
Intereſſen und Rechte des badichen Eiſenbahnperſonals auch fer⸗
nerhin in vollem Umfang gewahrt werden .

Ich bin davon überzeugt , daß das geſamte badiſche Perſonal
auch im Dienſt des Reiches ſeine altbewährte gutbadiſche Pflicht⸗
treue beweiſen , daß es dem badiſchen Namen ſtets Ehre machen
und daß es ſeine ganze Kraft einſetzen wird , um in opferwilliger ,
treuer Arbeit beim Wiederaufbau des deutſchen Vaterlandes mit⸗
zuwirken .
Nr . 4042 v. 10. 5. 20 . Der Leiter der Zweigſtelle Baden : Köhler .

übergang der Staatsbahnen auf das Reich .

Nachdem der Staatsvertrag über den Übergang der Staats⸗
eiſenbahnen auf das Reich die Genehmigung der verfaſſungs⸗
mäßigen Körperſchaften des Reiches und der beteiligten Länder
erhalten hat und veröffentlicht worden iſt , iſt die vorläufige
Verwaltungsordnung der Reichseiſenbahnen
( Verw . O. ) vom 26. April 1920 mit Wirkung vom 5. Mai 1920
durch den Herrn Reichsvorkehrsminiſter in Kraft geſetzt worden .

Die näheren Beſtimmungen werden demnächſt im VBl . ver⸗
öffentlicht . Vorläufig wird bekanntgegeben : An der Spitze der
Reichseiſenbahnverwaltung ſteht der Reichsverkehrsmini⸗
ſter . Er übt ſeine Befugniſſe mit Hilfe eines oder mehrerer
Stellvertreter ( Staatsſekretäre ) durch die Eiſenbahnabteilungen
und durch die Zweigſtellen des Reichsverkehrsminiſteriums aus .
Zweigſtelle fürdie bisherigen badiſchen Staats⸗
bahnen iſt die bisherige Eiſenbahnabteilung des
Badiſchen Finanzminiſteriums unter der Bezeichnung
„ Reichsverkehrsminiſterium , Zweigſtelle Ba⸗
den “ . Dem Reichsverkehrsminiſter und den Zweigſtellen
unterſtehen die Eiſenbahn⸗Generaldirektionen ( in
Baden die Eiſenbahn⸗Generaldirektion Karlsruhe ) , die Eiſen⸗



bahndirektionen , die zentralen Amter ſowie die
ihnen nachgeordneten Dienſtſtellen .
Nr . B 38838 v. 5. 5. 20
VBl Nr . 1 des RVM ev. 8. 5 20 .

Reichsverkehrsminiſterium ,
Zweigſtelle Baden . Köhler .

Der Reichsverkehrsminiſter . Berlin , Wy9 , den 30. April 1920 .
E I 3 Nr . 4083/20 . Linkſtraße 44 .

Betrifft : Verwaltungsordnung der
Reichseiſenbahnen .

An die Zweigſtellen des Reichsverkehrsminiſteriums .
I. Nachdem der Staatsvertrag über den übergang der Staats⸗

eiſenbahnen auf das Reich die Genehmigung der verfaſſungs⸗
mäßigen Körerſchaften des Reiches und der beteiligten Länder
erhalten hat , ſetze ich die Vorläufige Verwaltungsordnung der
Reichseiſenbahnen ( Verw . O. ) vom 26 . April 1920 mit Wirkung
vom 5. Mai 1920 in Kraft .

II . Außer den inn § 4 Ziffer 1 der Vorläufigen Verwaltungs⸗
ordnung bezeichneten Angelegenheiten behalte ich mir ſofort vor :

1. den Verkehr mit dem Herrn Reichspräſidenten und ſeinem
Bureau , mit dem Reichskabinett , dem Reichsrat und dem
Reichstag ſowie den Reichsminiſterien , mit letzteren jedoch
nur in grundſätzlichen Angelegenheiten ( vgl . Anlage zur
VerwO . A 6) ;

2. die Verwaltungsordnung und die Organiſationsangelegen⸗
heiten grundſätzlicher Art ( Anlage zur Verw . O. A 2 und 3) ;

8. die oberſte Betriebsleitung ( Anlage B 1) ;
4. die Aufſtellung des Geſamtetats , insbeſondere die Verwal⸗

tung des durch den Nothaushalt genehmigten Bauſchbetrages
bon 50 Millionen Mark für unaufſchiebbare Bauausführun⸗
gen und Beſchaffungen ( Anlage G 4) ;

5. den Erlaß einheitlicher Vorſchriften für die Ordnung der
Rechts⸗ und Dienſtverhältniſſe der Beamten und Arbeiter
( Anlage J 1) ;

6. die Beſtimmungen über die Annahme , Ausbildung und Prü⸗
fung der Beamten ( Anlage J 2 und 4) ;

die Perſonalangelegenheiten der Staatsſekretäre , Abteilungs⸗
leiter und Referenten der Zweigſtellen , des Reichsverkehrs⸗

miniſteriums , ſowie der Vorſtände der Eiſenbahn⸗General⸗
direktionen , Eiſenbahn⸗Direktionen und zentralen Amter ,
und zwar in dem in der Anlage J8 feſtgelegten Umfange
( Anlage J 3) .

VBl Nr 1 d. RVM . v 8. 5. 1920 . gez . Bell .

—

Vorlänfige Verwaltungsordnung der Reichseiſenbahnen VerwO )
I . Allgemeines .

§ 1. 1. Die Reichseiſenbahnen beſtehen aus den bisherigen
deutſchen Staatseiſenbahnen , und zwar aus den vereinigten
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preußiſchen und heſſiſchen , den bayeriſchen , ſächſiſchen , württem⸗
bergiſchen , badiſchen , mecklenburgiſchen und oldenburgiſchen
Staatseiſenbahnen .

2. Die Reichseiſenbahnen werden als einheitliche Verkehrs⸗
anſtalt und als ſelbſtändiges wirtſchaftliches Unternehmen ver⸗
waltet und betrieben werden .

Reichseiſenbahnbehörden und Zuſtändigkeiten .

§ 2. 1 . An der Spitze der Reichseiſenbahnverwaltung ſteht der

weöstoahe sminiſter .
2. Er übt ſeine Befugniſſe mit Hilfe eines oder mehrerer Stell⸗

vertreter ( Staatsſekretäre ) durch die Eiſenbahnabteilungen und
durch die Zweigſtellen des Reichsverkehrsminiſteriums aus .

5 Zweigſtellen des Reichsverkehrsminiſteriums ſind :
) Für den Bereich der früheren vereinigten preußiſchen undP
hefſiſchen Staatseiſenbahnen : die bisherigen Eiſenbahnab⸗

teilungen des preußiſchen Miniſteriums der öffentlichen
Arbeiten unter der Bezeichnung „ Reichsverkehrsminiſterium ,
Zweigſtelle Preußen⸗Heſſen “ . Die bisherige Eiſenbahnab⸗
teilung des heſſiſchen Finanzzminiſteriums wird im Rahmen
ihrer Befugniſſe aus dem Staatsvertrage zwiſchen Preußen
und Heſſen über die gemeinſchaftliche Verwaltung des bei⸗
derſeitigen Eeiſenbahnbeſitzes vom 23. Juni 1896 an den
Geſchäften der Zweigſtelle beteiligt .
Für den Bereich der früheren bayeriſchen Staatseiſenbahnen :
die bisher für die Eiſenbahnangelegenheiten zuſtändigen
Teile des Bayeriſchen Verkehrsminiſteriums unter der Be⸗
zeichnung „ Reichsverkehrsminiſterium , Zweigſtelle Bayern “ .
Für den Bereich der früheren ſächſiſchen Staatseiſenbah⸗
nen : die bisherige Eiſenbahnabteilung des ſächſiſchen Fi⸗
nanzminſteriums unter der Bezeichnung „ Reichsverkehrs⸗
miniſterium , Zweigſtelle Sachſen “ .
Für den Bereich der früheren württembergiſchen Staats⸗
eiſenbahnen : die bisherige Verkehrsabteilung des Württem⸗
bergiſchen Miniſteriums der auswärtigen Angelegenheiten
unter der Bezeichnung „ Reichsverkehrsminiſterium , Zweig⸗
ſtelle Württemberg “ .
für den Bereich der früheren badiſchen Staatseiſenbahnen :
die bisherige Eiſenbahnabteilung des badiſchen Finanzmini⸗
ſteriums unter der Bezeichnung „ Reichsverkehrsminiſterium ,

Zweigf ſtelle Baden “ .
) Für den Bereich der früheren mecklenburgiſchen Staats⸗

eiſenbahnen : die Eiſenbahn⸗Generaldirektion in Schwerin

ohne beſondere Bezeichnung .
Für den Bereich der früheren oldenburgiſchen Staatseiſen⸗
bahnen : die Eiſenbahndirektion in Oldenburg ohne beſon⸗
dere Bezeichnung .

§ 3. Die Zuſtändigkeit des Reichsverkehrsminiſteriums er⸗
ſtreckt ſich auf folgende Angelegenheiten : Aufſicht , Oberſte Lei⸗
tung , Feſtſetzung des Haushalts , Verteilung der Haushaltsmittel ,
Regelung der allgemeinen Verkehrspolitik , Feſtſetzung allgemeiner
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Dienſtvorſchriften , Erlaß einheitlicher Vorſchriften für Rechts⸗
und Dienſtverhältniſſe des Perſonals , für das Kaſſen⸗ und Rech⸗
nungsweſen und für die einzelnen Dienſtzweige des Betriebes ,
Verkehrs und Baues , Vertretung der Verwaltung gegenüber der
Reichsregierung , dem Reichrat und dem Reichstag . Zur Erfüllung
dieſer Aufgaben ſteht dem Reichsverkehrsminiſter ein durch⸗
greifendes Anordnungsrecht zu . Im einzelnen ergeben ſich die
Zuſtändigkeiten aus der Anlage .

§ 4. 1. Mit dem Inkrafttreten dieſer Verwaltungsordnung
übernimmt der Reichsverkehrsminiſter die oberſte Leitung der
Reichseiſenbahnen und die Vertretung der Verwaltung gegenüber
der Reichsregierung , dem Reichsrat und dem Reichstag . Ihm
ſteht hierzu ein durchgreifendes Anordnungsrecht zu .

2. Die übrigen Aufgaben gemäß § 3 übernimmt der Reichs⸗
verkehrsminiſter nach und nach für alle Länder gleichmäßig vis
zum 1. April 1921 ; er verlängert nötigenfalls dieſe Friſt .

§ 5. 1. Die Zweigſtellen erledigen außer den zur Zuſtändigkeit
des Reichsverkehrsminiſteriums gehörenden , vom Reichsverkehrs⸗
miniſter noch nicht übernommenen Angelegenheiten ( vgl . § 4,
Abſ . 2) bis auf weiteres auch diejenigen Verwaltungseſchäfte , die
von den bisherigen Landeszentralbehörden auf ſie übergehen .

2. Sie können mit Genehmiung des Reichsverkehrsminiſters den
Geſchäftskreis der nachgeordneten Stellen anderweit feſtſetzen .

§ 6. 1. Dem Reichsverkehrsminiſter und den Zweigſtellen
unterſtehen die Eiſenbahn⸗Generaldirektionen , die Eiſenbahn⸗
direktionen , die zentralen Amter ſowie die ihnen nachgeordneten
Dienſtſtellen . Dem Reichsverkehrsminiſter unterſteht ferner die
Reichseiſenbahnzweigſtelle in Karlsruhe .
2 . Sie führen ihre Geſchäfte im Namen und für Rechnung des

Reichs bis auf weiteres nach Maßgabe der bisherigen Vorſchriften .
III . Geſchäftsverkehr der Reichseiſenbahnbehörden .

§ 7. 1. Die Zweigſtellen werden auch in den von ihnen an den
Reichsverkehrsminiſter abgegebenen Geſchäften über wichtige An⸗
gelegenheiten dauernd unterrichtet werden . Das nähere wird
durch beſondere Anordnung des Reichsverkehrsminiſters geregelt .

2. Der Reichsverkehrsminiſter behält ſich vor , mit allen Stellen
der Reichseiſenbahnverwaltung unmittelbar zu verkehren . Soweit
hierbei ein ſchriftlicher Verkehr mit einer nicht unmittelbare unter⸗
geordneten Stelle ſtattfindet , wird die Beteiligung der Zwiſchen⸗
ſtellen dadurch ſichergeſtellt , daß der Schriftverkehr durch die Zwi⸗ſchenſtellen durchläuft oder ihnen in dringenden Fällen abſchrift⸗lich zur Kenntnisnahme zugeht .

§. 8. 1. Die Zweigſtellen unterrichten den Reichsverkehrs⸗
miniſter möglichſt frühzeitig von allen wichtigen Maßnahmen , dieſie innerhalb ſeiner Zuſtändigkeit treffen wollen .

2. Über Vorgänge und Maßnahmen , deren Kenntnis für den
Reichsverkehrsminiſter von Wert iſt , iſt ihm auch dann Bericht
zu erſtatten , wenn die in Frage kommenden Angelegenheiten ihm
nicht vorbehalten ſind .



IV . Geſchäfte von Landesverwaltungen .

§ 9. Auf Antrag der Landesregierung wird der Reichsverkehrs⸗

miniſter den Reichseiſenbahnbehörden Geſchäfte der Landesver⸗

waltung auf dem Gebiete des Verkehrsweſens übertragen . Für

die Erledigung dieſer Geſchäfte ſind die Anweiſungen der oberſten

Landesbehörden maßgebend .

Berlin , den 26 . April 1920 .

E I 38 Nr . 3577 . Der Reichsverkehrsminiſter : Dr . Bell .

Anlage zu 83 der vorläufigen Verwaltungsordnung der

Reichseiſenbahnen .

Zuſtändigkeiten des Reichsverkehrsminiſteriums .

A. Allgemeine Angelegenheiten : 1. Aufſicht und

obere Leitung . 2. Verwaltungsordnung . 3. Organiſationsange⸗

legenheiten grundſätzlicher Art . 4. Einrichtung von Geſchäfts⸗

führungen für den Bereich mehrer Zweigſtellen . 5. Grundſätze

über Benennung und Klaſſeneinteilung der örtlichen Dienſtſtellen .

6. Verkehr mit den oberſten Behörden des Reiches . 7. Grund⸗

ſätze für den Verkehr mit Auslandsbehörden . 8. Einheitliche

Geſchäfts⸗ und Dienſtanweiſungen , Vorſchriften und Ordnungen .

9. Einheitliche Regelung des Dienſtes . 10. Grundſätze für die

Herausgabe von Druckſchriften , Jahresberichte , Statiſtik . 11. Ge⸗

nehmung der weſentlichen Grundlagen für Verträge , betreffend

Gemeinſchaftsbahnhöfe . 12. Beteiligung an ausländiſchen Aus⸗

ſtellungen . 13. Grundſätze über Auskunftserteilung an Ausländer
über Angelegenheiten und Einrichtungen der Eiſenbahnverwal⸗

tung . 14. Das Eiſenbahnkonzeſſionsweſen und die Herausgabe

von Grundſätzen über die Ausübung der Reichsaufſicht über Pri⸗

vatbahnen .

B. Betrieb , Werkſtätten : 1. Oberſte Betriebsleitung .

2. Betriebliche Vorſchriften und Anordnungen allgemeiner Art .

3. Grundſätze für Verkehrsleitungen . 4. Betriebseinſtellungen der

dem öffentlichen Verkehr dienenden Eiſenbahnen , außer in Fäl⸗

len betrieblicher Not , in denen dem Reichsverkehrsminiſterium
alsbald Anzeige zu erſtatten iſt . 5. Anderung des Betriebes durch

Einführung des Haupt⸗ und Nebenbahnbetriebes . 6. Feſtſetzung

der Schnell⸗ und Perſonenzugkilometer und Genehmigung der

Fahrpläne der Schnellzüge ( einſchließlich der Eilzüge ) mit Aus⸗

nahme ſolcher von nur lokaler Bedeutung . Bei Wahrung der Halte

und Anſchlüſſe können jedoch genehmigte Fahrpläne geändert wer⸗

den . 7. Beſtimmungen über die Geſchäftsführung bei Fahrplan⸗

beratungen , ſoweit ſie ſich auf die Bezirke mehrer Zweigſtellen

erſtrecken . 8. Grundſätze für die Bildung des Perſonen⸗ und

Güterzugfahrplanes , für die Drucklegung der Fahrpläne und Fahr⸗

planbücher , für Sonderperſonenzüge , Ferien⸗ , Feſt⸗ und Markt⸗
verkehr , für Benutzung , Zuſammenſtellung und Belaſtung der

Züge , für Zugbildungspläne , Verwendung und Verteilung der

Prſonen⸗ u. Gepäckwagen , für die Einſtellung von Salon⸗ , Schlaf⸗ ,

Kranken⸗ und Speiſewagen , Zugbenutzung für Poſtzwecke , Stel⸗

lung der Poſtwagen im Zuge . 9. Allgemeine Angelegenheiten des
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